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Ausfüllhinweise Antragsmanager – Ausgleichszahlungen kWP 

Betreffend: Leistungswahl und Startrate 
 

 
 
Startseite: 
 

 
 
 
 
 
 
Weiterleitung zur Anmeldung ELSTER-UK: 
 

 

 

 

Bitte melden Sie sich mit 

dem neutralen Zertifikat 

Ihrer Gemeinde an 

Der letzte Antragsprozess 

wurde von Ihnen unterbrochen. 

Mit der heruntergeladenen 

.html-Datei können Sie den 

Antrag hier fortsetzen 

Starten Sie hier 

einen Neuantrag 
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Weiterleitung zurück zum digitalen Antragsmanager: 
Bitte geben Sie die Daten und die Kontonummer der mittelabrufenden Gemeinde sowie 
die Kontaktdaten für Rückfragen ein. 
 

 

Die Rechtsform muss eine 

Gebietskörperschaft sein 
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Auswahl der zu beantragenden Leistung: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abruf der 1. Rate (50 % des pauschalierten 

Mehrbelastungsausgleichs) für Kommunen, die ohne 

bestandsgeschützen Wärmeplan starten oder bereits mit 

der Planung begonnen haben. 

Abruf der 2. Rate (50 % des pauschalierten 

Mehrbelastungsausgleichs) nach Abschluss 

der Wärmeplanung (Hochladen finaler 

Wärmeplan erforderlich) 
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Kommunen, die bereits eine Förderung durch den Bund (z. 

B. ZUG-Förderung) oder das Land (z.B. ENP-Förderung und 

Anerkennung als Wärmeplan) beantragt haben oder erhalten, 

fallen in der Regel unter den Bestandsschutz gemäß § 5 Abs. 2 

WPG 

-> Abruf der Verwaltungskostenpauschale 

Kommunen können auf die Wärmeplanung verzichten, wenn die 

Wärmeversorgung des beplanten Gebiets oder Teilgebiets bereits 

vollständig oder nahezu vollständig auf erneuerbaren Energien, 

unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination hieraus beruht. 

-> Abruf der Verwaltungskostenpauschale 
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Nach Auswahl der Startrate: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Ohne vorliegendes oder veranlasstes Konzept im Sinne 

eines Wärmeplans: Es wird jetzt, im Zuge des Abrufs der 

Startrate, mit der Wärmeplanung nach WPG begonnen, 

d.h. darüber Beschluss gefasst und entschieden. 

Bereits vorliegendes Konzept im Sinne eines 

Wärmeplans: z.B. ein Energienutzungsplan oder ein 

ZUG-geförderter Wärmeplan wurde erstellt -> weitere 

Maske auf der nächsten Seite 

 

Konzept im Sinne eines Wärmeplans bereits veranlasst:  

Beschluss oder Entscheidung wurde bereits vor dem 

Abruf der Startrate getroffen -> weitere Maske auf der 

nächsten Seite 
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Nach Auswahl „Konzept bereits veranlasst“ oder „Bereits vorliegendes 
Konzept“: 

 

Wählen Sie ‚Ja‘, wenn Sie 

bereits eine anderweitige 

Förderung in Anspruch 

genommen haben oder derzeit 

nutzen. 

Diese Abfrage erscheint, wenn bei ‚Erstellung mit 

Staatlicher Förderung‘ ‚Nein‘ ausgewählt wurde. 

Wählen Sie ‚Nein‘, wenn Praxisleitfäden nach 

WPG verwendet werden (z.B. Leitfäden zum 

vereinfachten/ verkürzten Verfahren, erstellt 

durch den Freistaat Bayern) 
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Wenn die Voraussetzungen für den Abruf der Startrate erfüllt sind, müssen Sie 
anschließend noch ‚Angaben zum Verzicht‘ machen. Danach gelangen Sie zum 
Mittelabruf und können den Antrag digital bei uns einreichen. 
 
Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, wird der Antrag zu einer 
Prüfungsanfrage. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingaben unter Berücksichtigung 
der Fehlermeldungen im Antragsmanager – möglicherweise wurde eine falsche 
Leistung ausgewählt. Andernfalls reichen Sie Ihre Prüfungsanfrage bei uns ein. 
 
Die von Ihnen im Antrag gemachten Angaben werden abschließend in einem 
PDF-Dokument zusammengefasst, das Sie herunterladen können. Außerdem 
erhalten Sie das Dokument in Ihrem ELSTER-Posteingang. 


